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ja ganz abgeschmackt, wenn Virgil erzählte, nachdem die Griechen
zum Gesammtangriff gegen die nunmehr erkannten Trojaner vorge
schritten waren, hätten die Flüchtlinge von früher inmitten des
Kampfgewühls auf den Irrthum, den man längst gemerkt hatte,
aufmerksam gemacht. Danach ergiebt siel), dass die Verse 420-423
binter Vers 412 zu stellen sind.

Uebrigens ist es sehr wohl möglich, dass schon in der editio I

princeps der Aeneis, ich meine nicht die zuerst gedruckte angeblich
vom Jahre 1469, sondern die des Varius und Tucca, dieseihe Reihen
folge der Verse geboten wurde, die uns heute stört. Denn offenbar
hat Virgil dem Abschnitt von 402-437 (vor welchem Verse, bei
läufig gesagt, stärker zu interpuugiren ist; ~ vocati > steht für <vo
cati sumus', wie V. 25 < rati' für< rati sumus', woselbst man sehr
übel eine Liicke statuirt hat) nicht die letzte Feile zu Thail wer
den lassen: sonst hätte er ohne Zweifel den anfitnglichen Sieg und
die zeitweilige Befreiung der Kassandra, einen der wenigen glück
lichen Erfolge der Trojaner in jener unheilvollen Nacht, nicht bloss
beiläufig in V. 413 geschildert. .Was nun die Verse 420-423
betrifft, deren Umstellung eben empfohlen wurde, !lo dürfte sich
ihT Ursprung und ihre Versetzung folgendermassen erklären. Nach
dem der Dichter den für Aeneas und seine Begleitel' verderblichen
hTthnm der Trojaner auf den Zinnen des Tempels der Pallas ge
schildert hatte, dann zu dem neuen Angriff der zuerst zersprengten,
aber wieder gesammelten Griechen Übergegangen war, musste ihm
von selbst in den Sinn kommen, dass diese Scene doch erst denk
bar war, wenn die Griechen den wahren Oharakter ihrer vermeint
lichen Landsleute erkannt hätten, was am schnellsten durch die
bei der Niederlage des Androgeos und den V. 396-398 geschil
derten Kämpfen betheiligten Griechen geschehen konnte. Deshalb
fügte er nachträglich am Rande oder auf einem losen Blatte diesem
Abschnitte die Verse 420-423 hinzu, die dann durch Schuld der
Herausgeher seines Epos am unrechten Orte eingeschaltet wurden.
Sollte sich die Sache so verhnlten, so wäre dies ein Beweis zu
mancheu andern, dass die Redactoren der Aeneis nicht immer mit
der gehörigen Sorgfalt und Geschicklichkeit verfahren sind.

Zu Martialis.
Jl,1art. epigr. VI, 19:

Non de vi neque caeEle, nec veneno,
Bed lis est mihi de tribus capellis.
Vicini queror has ahesse furto.
Hoc index sibi postulat probari:
Tn Oaulll.\S Mithridaticumque hellum 5
Et periurift Punici f'ul'oris
Et Sullas Madosque Muciosqne
Magna voce sonas manuque tota..
lam die, Postume, de tribus llapellis.
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Dies oft und mit Recht bewunderte Epigramm leidet doch
an einem Fehler, der Niemand ausseI' Nicolaus Heinsius aufgefallen,
von ihm aber nicht glÜcklich curirt ist. Es kann nämlich nicht
wohl bezweifelt werden, dass Cannas in Vers 5 zu ändern sei, da
der Punischen Kriege, vor allem aber des für die Römel' gefähr
lichsten zweiten, und vornehmlich der grössten Niederlage, die sie
je erlitten haben, erst in Vers 6 gedacht ist, in welchem man be
sonders auf das Wort C furor' achte. Deshalb schrieb Heillsius
Cinnas, nicht glücklich, da die Vorliebe des Advocaten Postumus,
bei geringfügigen Rechtshändeln auf die Verfassungs- und Rechts
geschichte des Römischen Staates abzuschweifen (denn bei Mucios
darf man blos an die Staatsmänner und Rechtsgelehrten dieser gens
seit den Zeiten der Gracchen denken) erst in Vers 7 berührt wird.
Ohne Zweifel ist zu schreiben C Carras'. Bekannt ist, dass die
grosse Niederlage, die Crassus hier von den Parthern erlitt, lange im
Gedächtniss der Römer fortlebte, und nicht minder, dass die Parther
'neben den Puniern als die Hauptfeinde der Römer genannt werden. Es
genügt in dieser Hinsicht auf Tacitus Germania c. 37 zu verweisen.

St. Petersburg. L. M.

Zu Caesar.

Die Worte b. g. VI, 1,4: tribus ante exactall1 hiemem et COll
stitutis et adductis legionibus duplicatoque earum cohortium numero,
quas cum Q. Titurio amiserat lassen eine doppelte Erklärung zu.
Entweder ist duplicatoque cohortium ein erldärender Zusatz zn trib.
leg. cODstitutis, wie gewöhnlich angenommen wird, oder ein selbstän
diges zweites Satzglied, das etwas Neues anfügt. Im ersteren
Falle hätte Caesar sein Heer von 7 Legionen, die ihm nach dem
Unglück von Aduat,uca noch blieben, auf 10 Legionen, im zweiten
auf 10 Legionen und 10 Cohorten gebracht.

Die Uebersicht der Dislocation in V, 24 ergibt die bestimmte
Summe von 8 Legionen und 5 Cohorten. Die Worte unam legio
nem, quam proxime trans Padum conscripserat, auf eine neu aus
gehobene neunte Legion - etwa die No. VI, welche uns, ohne
dass Über ihre Aushebung etwas berichtet ist, zuerst VIII, 4 be
gegnet zu beziehen, ist unzulässig. Del1I:l einmal wÜrden wir
in der Aufzählung V, 24 eine der alten Legionen vermissen j 80

dann weist der Relativsatz auf ein als bekannt vorausgesetztes
Ereigniss (Il, 2) hin. Ebenso wenig kann unter den 5 Cohorten
der Rest einer Legion verstanden werden, da weder bis dahin eine
geschlosseue Abtheilung vernichtet war, noch Caesar in diesem
Falle einen Zusatz wie z. B. eius legionis, cuius magnam padem
proelio . . . . occisam esse demonstravimus ausgelassen haben
wÜrde. Es sind also überzählige.

An unserer Stelle berichtet nun Caesar von der Ersetzung
seiner Verluste 1) in Bezug auf die Legiollstruppell, 2) in Bezug
auf die davon unterschiedenen Cohorten, deren Za,bl er verdoppelt,
also auf 10 bringt. Dass Caesardiese 10 coh. nicht als legio




